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ALLGEMEINES 
Unsere sämtlichen – auch zukünftigen – Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Den Einkaufsbedingungen 
des Käufers wird vorsorglich widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals bei Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 
Das Entgegennehmen unserer Lieferungen gilt als Anerkenntnis unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. 
 
Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit dem Käufer erhalten, werden unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
gespeichert und verarbeitet. 
 
PREISSTELLUNG 
Für die Berechnung sind die am Tag der Lieferung geltenden Preise maßgebend, soweit nicht ausdrücklich schriftlich ein Festpreis vereinbart worden ist. Sämtliche 
Preise sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, Nettopreise ohne  Umsatzsteuer, die der Vertragspartner in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 
zusätzlich zu entrichten hat, und gelten ab unserem Produktionsstandort ohne Verpackung. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, beziehen sich unsere 
Preisangaben auf europäische Währung (Euro). Sofern sich die Grundlage unserer Kalkulation ändert, behalten wir uns Preisanpassungen vor. 
 
VERSAND 
Der Versand erfolgt schnellst möglich, Teillieferungen behalten wir uns vor. Wir bemühen uns, Lieferfristen und –Termine einzuhalten. Sie gelten nur annähernd, es 
sei denn, dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach einer von ihm schriftlich gesetzten, für uns angemessenen 
Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Andere Ansprüche sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
 
Wird die Ware auf Wunsch des Vertragspartner an einen anderen Ort als der Erfüllungsort versand, trägt der Vertragspartner die Verantwortung und alle dadurch 
entstehenden zusätzlichen Kosten. Nach vorheriger Absprache ist es möglich, Bestellungen bei uns abzuholen. 
 
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers 
verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
TRANSPORTSCHÄDEN 
Alle Transporte erfolgen wie handelsüblich auf Gefahr des Empfängers. Ansprüche wegen Beschädigung der Sendung, gegen den Frachtführer (DPD), kann nur vom 
Empfänger geltend gemacht werden. Um Ihr Transportrisiko gering zu halten sind die Lieferungen versichert, Bitte prüfen Sie empfangene Sendungen auf  
Unversehrtheit! Beanstandungen müssen sofort auf dem Übergabebeleg des Tarnsportunternehmens vermerkt werde. 
 
BEANSTANDUNG, HAFTUNG 
Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Erzeugnisse unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung für die Güte unserer Erzeugnisse kann 
daher nur bei fachgerechter Verarbeitung unter Beachtung unserer Verarbeitungsanleitungen übernommen werden. Farbveränderungen aufgrund von UV- 
Einstrahlungen sind normal und daher kein Reklamationsgrund. 
 
Offensichtliche Mängel der gelieferten Ware sind uns unbeschadet der gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten, spätestens jedoch innerhalb von 10 
Werktagen nach Zugang der Ware, schriftlich mitzuteilen. Verspätet gerügte Mängel begründen keine Ansprüche gegen uns. Nur bei vorheriger Absprache können 
wir  Rücksendungen annehmen. 
 
Bei unseren Produkten gegenüber industriell erzeugter Ware unterliegen geringfügigen Schwankungen je nach Farbe, Struktur und Zusammensetzung. Dadurch ist 
die Qualität jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Bei berechtigtem Qualitätsmangel kann der Käufer nur Minderungen oder Ersatz fordern. Wird ein Mangel nachgewiesen, dürfen wir den Kaufpreis mindern oder 
gegen Rückgabe der mangelhaften Ware Ersatz liefern. Weitergehenden Verpflichtungen unterliegen wir nicht, insbesondere bleibt ein Ersatz unmittelbar oder 
mittelbar  Schadens ausgeschlossen, soweit die beanstandeten Erzeugnisse noch nicht verarbeitet sind, Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit oder zwingende gesetzliche Vorschriften stehen dem entgegen. 
 
Eine ausführliche Beschreibung der Produkte mit Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren technischen Merkblättern, die Ihnen bei der ersten Bestellung 
zugehen. 
 
SCHUTZRECHTE 
Werden bei der Herstellung der Produkte nach Muster oder sonstigen Angaben des Vertragspartners Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt uns der Vertragspartner 
von sämtlichen Ansprüchen frei. 
 
Wird uns der Auftrag nicht erteilt, sind wir berechtigt, eine angemessene Vergütung für von uns erstellte Produktproben zu verlangen. Lieferungen von 
Musterkartuschen sind keine Produktproben und werden von uns sofort in Rechnung gestellt. 
 
Das hergestellte Produkt steht dem Besteller zur uneingeschränkten Verwendung zur Verfügung. Er ist aber nicht berechtigt, das Produkt mit unserer Rezeptur 
nachzuproduzieren oder nachproduzieren zu lassen. Dies gilt auch, sofern es dem Besteller gelingt, die ihm nicht zur Verfügung bzw. Einsichtnahme überlassener  
Rezepturen des betreffenden Produkts nachzuvollziehen. Das geistige Eigentum an den Rezepturen sowie Dosiertechniken steht alleine uns zu. 
 
 
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Unsere Rechnungen sind ohne Abzüge innerhalb von 10 Tagen nach Zugang zu zahlen. 
Teilnehmer mit Mandat  - SEPA Lastschrift-  gewähren wir 2 %. Skonto, wenn keine älteren Zahlungsverpflichtungen bestehen. 
 
Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Es ist ihm nicht gestattet, ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben. 
 
EIGENTUMSVORBEHALT 
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollen Bezahlung der geschuldeten Vergütung einschließlich aller Nebenforderungen unser Eigentum (Vorbehaltsware). Bei 
Annahme von Schecks gilt die Zahlung erst mit deren endgültiger Einlösung als geleistet. Zu den Nebenforderungen gehören insbesondere die Kosten für die 
Verpackung, Fracht, Versicherung, Bankspesen, Mahnspesen, Anwalts-, Gerichts- und sonstige Kosten. 
 
Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder werden uns Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzuverlangen. Die Ausübung dieser Rechte gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Der Käufer erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass von uns 
Beauftragte zum Zwecke der Abholung der Vorbehaltsware die Räume des Käufers zu betreten. 
 
Be- und Verarbeitungen der Vorbehaltswaren erfolgen für uns als Hersteller im Sinne des §950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als 
Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 8.1.. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer/Kunden steht uns 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswerte der anderen verwendeten Waren zu. Erlicht 
unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der 
Sache im Umfang des rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach anstehenden  Miteigentumsrechte gelten als 
Vorbehaltsware im  Sinne der Ziffer 8.1. 
 
ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSTAND 
Erfüllungsort für alle beiderseitigen Verpflichtungen ist der Sitz der Havocolor GmbH. 
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser handelsregisterlicher Sitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Vertragspartner an einem gesetzlichen 
Gerichtsstand zu verklagen. 

 
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen später eintreffenden Umstand verlieren, so bleibt die Wirksamkeit der üblichen 
Bestimmungen hiervon unberührt. 

 
Stand: Januar 2017 – Havocolor GmbH 


